
Schrittweise, kontrollierte Öffnung
Durch die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt, Zusammenhalt und Eigenverantwortung  haben 
wir die erste Phase der Corona-Krise gemeinsam gut überstanden. 
 Hygienemaßnahmen, das  Einhalten des Mindestabstands zu Personen aus anderen Haus halten und das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS), wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, sind nach wie 
vor die beste  P rävention. Seit 15. Juni 2020 gilt:

Kein Mund-Nasen-Schutz
• Einkaufen
• Fahrgemeinschaften
•  Gäste in der Gastro nomie

Mund-Nasen-Schutz
•  öffentliche Verkehrsmittel + Taxi
•  Apotheken
•  Dienstleistungen ohne  Mindestabstand
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Gästegruppen:
•  mehr als 4 Erwachsene  

pro Tisch erlaubt
• keine Abstandsregeln

MNS-Pflicht�
•  gilt für MitarbeiterInnen  

bei Kontakt mit Gästen

Sperrstunde um 1 Uhr
→→
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Europa
•  offene Grenzen zu 32 Ländern
•  negativer COVID-19-Test und 

 Quarantäne nicht mehr nötig

Reisewarnungen und 
 gesetzliche Bestimmungen  
 beachten!→→
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Singen und Sport 
• wieder erlaubt

Schulfeste
•  Es gelten die gleichen Bestimmungen 

wie für Veranstaltungen generell 

Schichtbetrieb bleibt
• Hygienemaßnahmen
• MNS-Pflicht in Schulbussen 

Ferienlager
•  Lockerung der MNS-Pflicht und 

der Abstandsregelung mit 
 COVID-19-Präventionskonzept

→→
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Sport
•  mindestens 2 Meter Abstand bei 

 sportlicher Betätigung innerhalb  
von Sportstätten  
zu Personen aus  anderen Haushalten

•  kein Kontaktsport  
Ausnahmen im Spitzensport zulässig

mindestens 1 Meter  
zu Personen aus anderen Haushalten

→→
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Alle Veranstaltungen
• bis 100 Personen erlaubt
• Sperrstunde 1 Uhr

In geschlossenen Räumen
•  MNS-Pflicht, ausgenommen am 

 zugewiesenen Sitzplatz
•  in Lokalen gelten die Bestimmungen  

für die Gastronomie

Veranstaltungen mit 
 zugewiesenen Sitzplätzen
•  ab 1. Juli bis 250 Personen (indoor),  

bis 500 Personen (outdoor)
•  ab 1. August bis 500 Personen (indoor),  

bis 750 Personen (outdoor)
•  COVID-19-Präventionskonzept und  

COVID-19-Beauftragter erforderlich

→→
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